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Die Beschwerde der Staatskasse gegen den Beschluss des Sozialgerichts
Detmold vom 02.02.2022 wird zurÃ¼ckgewiesen.

Diese Entscheidung ergeht gerichtsgebÃ¼hrenfrei. AuÃ�ergerichtliche
Kosten sind im Beschwerdeverfahren nicht zu erstatten.

Â 

GrÃ¼nde: 

Die wegen der begehrten Herabsetzung der VergÃ¼tung um 1624,78 Euro auf
388,70 Euro gemÃ¤Ã� Â§ 4 Abs. 3 JVEG statthafte und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssige
Beschwerde der Staatskasse, der das Sozialgericht nicht abgeholfen hat und Ã¼ber
die der Senat wegen grundsÃ¤tzlicher Bedeutung der Rechtssache in der Besetzung
durch drei Berufsrichter ohne ehrenamtliche Richter entscheidet (Â§ 4 Abs. 7 Satz 2
und 3 JVEG), ist unbegrÃ¼ndet. Das Sozialgericht hat die dem SachverstÃ¤ndigen
und Beschwerdegegner fÃ¼r die Erstattung seines Gutachtens vom 30.09.2021
zustehende VergÃ¼tung zu Recht entsprechend der Rechnung vom 30.09.2021 auf
2013,48 Euro festgesetzt. 
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Nach MaÃ�gabe von Â§Â§ 8, 9 Abs. 1 und 12 Abs. 1 Nr. 3 und 4 JVEG in der nach
MaÃ�gabe von Â§ 24 Satz 1 JVEG wegen der im April 2021 erfolgten Beauftragung
ab dem 01.01.2021 geltenden Fassung steht dem Beschwerdegegner die von ihm
geltend gemachte VergÃ¼tung in HÃ¶he von 2013,48 Euro zu. Der Senat schlieÃ�t
sich nach eigener PrÃ¼fung den in jeder Hinsicht zutreffenden AusfÃ¼hrungen des
Sozialgerichts in dem angefochtenen Beschluss an und nimmt zur Vermeidung von
Wiederholungen auf sie Bezug (Â§ 142 Abs. 2 Satz 3 SGG).

Entgegen der Auffassung der beschwerdefÃ¼hrenden Staatskasse ist die
VergÃ¼tung nicht nach Â§ 8a Abs. 3 JVEG zu kÃ¼rzen, weil der Beschwerdegegner
nicht darauf hingewiesen hat, dass sein (voraussichtlicher) VergÃ¼tungsanspruch
die Klageforderung (777,39 Euro zzgl. 2 Prozentpunkten Zinsen Ã¼ber dem
jeweiligen Basiszinssatz seit dem 06.10.2016) erheblich Ã¼bersteigt.

Steht die geltend gemachte VergÃ¼tung erheblich auÃ�er VerhÃ¤ltnis zum Wert
des Streitgegenstands und hat der Berechtigte nicht rechtzeitig nach Â§ 407a Abs.
4 Satz 2 ZPO auf diesen Umstand hingewiesen, bestimmt nach Â§ 8a Abs. 3 JVEG
das Gericht nach AnhÃ¶rung der Beteiligten nach billigem Ermessen eine
VergÃ¼tung, die in einem angemessenen VerhÃ¤ltnis zum Wert des
Streitgegenstands steht. Nach Â§ 407a Abs. 4 Satz 2 1. Alt ZPO hat der
SachverstÃ¤ndige, wenn voraussichtlich Kosten erwachsen, die erkennbar auÃ�er
VerhÃ¤ltnis zum Wert des Streitgegenstandes stehen, rechtzeitig hierauf
hinzuweisen.

Die Voraussetzungen von Â§ 8a Abs. 3 JVEG liegen nicht vor, weil der
Beschwerdegegner nicht gemÃ¤Ã� Â§ 407a Abs. 4 Satz 2 1. Alt. ZPO verpflichtet
war mitzuteilen, dass durch seine Beauftragung voraussichtlich Kosten anfallen
werden, die auÃ�er VerhÃ¤ltnis zum Wert des Streitgegenstandes stehen.

Es ist bereits zweifelhaft, ob Â§ 407a Abs. 4 Satz 2 1. Alt ZPO, auf den Â§ 8a Abs. 3
JVEG Bezug nimmt (in Bezug auf Â§ 407a Abs. 4 Satz 2 2. Alt. ZPO ist Â§ 8a Abs. 4
JVEG einschlÃ¤gig), im sozialgerichtlichen Verfahren Ã¼berhaupt Anwendung
findet. Â§ 118 Abs. 1 Satz 1 SGG verweist zwar auch auf Â§ 407a ZPO. Diese
Verweisung steht aber unter dem Vorbehalt, dass â��dieses Gesetzâ��, d. h. das
SGG, nichts anderes bestimmt. Wegen des im sozialgerichtlichen Verfahren
gemÃ¤Ã� Â§ 103 SGG geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes sind Vorschriften der
ZPO, die mit dem Verhandlungs- oder Beibringungsgrundsatz zusammenhÃ¤ngen,
nicht anwendbar (vgl. B. Schmidt, in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, 13.
Aufl. 2020, Â§ 103 Rn. 1). Â§ 407a Abs. 4 Satz 2 ZPO ist erkennbar Ausfluss des
Beibringungsgrundsatzes, da die Beteiligten im Zivilprozess die BeweisfÃ¼hrung
des Gerichts durch BeweisantrÃ¤ge steuern mÃ¼ssen und kÃ¶nnen und
dementsprechend auch auf eine Beweisaufnahme verzichten kÃ¶nnen, wenn die
Kosten der Beweisaufnahme durch SachverstÃ¤ndigengutachten auÃ�er
VerhÃ¤ltnis zum Wert des Streitgegenstandes stehen. Im sozialgerichtlichen
Verfahren entscheidet jedoch das Gericht darÃ¼ber, ob und in welchem Umfang es
eine Beweisaufnahme durch Einholung eines SachverstÃ¤ndigengutachtens
durchgefÃ¼hrt, ohne dabei an AntrÃ¤ge der Beteiligten gebunden zu sein (Â§ 103
Satz 2 SGG). In nach MaÃ�gabe von Â§ 183 SGG gerichtskostenfreien Verfahren
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besteht zudem kein Anlass, die Beteiligten vor den unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�igen Kosten
einer von Amts wegen gemÃ¤Ã� Â§ 106 Abs. 3 Nr. 5 SGG angeordneten
Beweisaufnahme durch SachverstÃ¤ndigengutachten zu bewahren, da die Kosten
dieser Ermittlungen von Amts wegen ohnehin der Staatskasse zur Last fallen. In
Bezug auf ein von Amts wegen eingeholtes SachverstÃ¤ndigengutachten in
Verfahren nach Â§ 183 SGG ist Â§ 407a Abs. 4 Satz 2 1. Alt. ZPO deshalb nicht
entsprechend anwendbar (so auch zutreffend Bayerisches LSG, Beschl. v.
17.12.2013 â�� L 15 SF 275/13 -, juris Rn. 96). Ob fÃ¼r ein nach Â§ 109 SGG
eingeholtes SachverstÃ¤ndigengutachten etwas anderes gilt, kann hier
dahinstehen, zumal dieser Frage im Hinblick auf den bei Beweisaufnahmen nach Â§
109 SGG regelmÃ¤Ã�ig angeforderten Kostenvorschuss und die Regelung des Â§ 8a
Abs. 4 JVEG keine praktische Relevanz zukommen dÃ¼rfte.

Da Â§ 407a Abs. 4 Satz 2 1. Alt. ZPO gerade bezweckt, die Beteiligten vor
unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�igen Kosten zu schÃ¼tzen bzw. jedenfalls zu warnen und es
ihnen zu ermÃ¶glichen, von der Beweisaufnahme abzusehen und sich gÃ¼tlich zu
einigen (vgl. BT-Drucks. 11/3621, S. 40), kÃ¶nnte man die Vorschrift in den nach
MaÃ�gabe von Â§ 197a SGG gerichtskostenpflichtigen Verfahren demgegenÃ¼ber
fÃ¼r anwendbar halten. Denn die VergÃ¼tung des SachverstÃ¤ndigen nach dem
JVEG gehÃ¶rt nach Ziffer 9005 der Anlage 1 zum GKG zu den Gerichtskosten, die
nach MaÃ�gabe von Â§Â§ 22 Abs. 1 Satz 1, 29 Nr. 1 GKG von den Beteiligten zu
tragen sind, namentlich von dem Beteiligten, der das Verfahren verliert (Â§ 197a
Abs. 1 Satz 1 SGG i.V.m. Â§ 154 Abs. 1 VwGO). Die Gefahr, Gerichtskosten tragen zu
mÃ¼ssen, die den Wert des Streitgegenstandes erheblich Ã¼bersteigen, kÃ¶nnte
nach einem entsprechenden Hinweis des SachverstÃ¤ndigen die Bereitschaft der
Beteiligten, sich zu einigen bzw. das Verfahren ohne Beweisaufnahme zu erledigen,
fÃ¶rdern (diesen Gesichtspunkt hervorhebend, die Frage der Anwendbarkeit von Â§
407a Abs. 4 Satz 2 1. Alt. ZPO aber offen lassend ThÃ¼ringer LSG, Beschl. v.
08.11.2018 â�� L 1 SF 145/18 B â��, juris Rn. 15). Allerdings dÃ¼rfte insoweit eher
die FÃ¼rsorgepflicht des Gerichts gemÃ¤Ã� Â§ 106 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 7 SGG
angesprochen sein. Die aus Â§ 106 Abs. 1 SGG folgenden Pflichten kann das
Sozialgericht nicht einem SachverstÃ¤ndigen Ã¼bertragen.

Letztlich kann die Frage, ob Â§ 407a Abs. 4 Satz 2 1. Alt. ZPO in nach MaÃ�gabe von
Â§ 197a SGG gerichtskostenpflichtigen Verfahren Ã¼berhaupt Anwendung findet,
hier offenbleiben. Denn, selbst wenn die Vorschrift grundsÃ¤tzlich anwendbar
wÃ¤re, kommt sie in FÃ¤llen wie in dem beim Sozialgericht anhÃ¤ngig gewesenen
Hauptsacheverfahren nicht zur Anwendung, weil ihr Zweck nicht einschlÃ¤gig und
sie deshalb teleologisch zu reduzieren ist.

Wie bereits ausgefÃ¼hrt, kann die Anwendung der Hinweispflicht des
SachverstÃ¤ndigen gemÃ¤Ã� Â§ 407a Abs. 4 Satz 2 1. Alt. ZPO in
gerichtskostenpflichtigen sozialgerichtlichen Verfahren nur dem Zweck dienen, die
Beteiligten vor im VerhÃ¤ltnis zum Wert des Streitgegenstandes
unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig hohen Gerichtskosten infolge der Beweisaufnahme durch
Einholung eines SachverstÃ¤ndigengutachtens dadurch zu bewahren, dass sie sich
infolge des Hinweises zu einer gÃ¼tlichen Einigung durchringen. Wenn in einem
gerichtskostenpflichtigen sozialgerichtlichen Verfahren sowohl auf KlÃ¤ger- als auch
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auf Beklagtenseite professionelle oder sachkundig vertretene Beteiligte agieren, die
mit den Gepflogenheiten eines sozialgerichtlichen Verfahrens, namentlich der
hÃ¤ufig erfolgenden Beweisaufnahme durch Einholung medizinischer
SachverstÃ¤ndigengutachten, vertraut sind und insbesondere wissen, welche
Kosten fÃ¼r ein medizinisches SachverstÃ¤ndigengutachten gewÃ¶hnlich anfallen,
bedarf es keines gesonderten Hinweises darauf, dass die Kosten der
Beweisaufnahme auÃ�er VerhÃ¤ltnis zum Wert des Streitgegenstandes stehen.
Vielmehr wissen die Beteiligten spÃ¤testens ab der AnkÃ¼ndigung des
Sozialgerichts, den Sachverhalt durch ein medizinisches
SachverstÃ¤ndigengutachten aufklÃ¤ren zu wollen, spÃ¤testens aber ab Zugang
der Beweisanordnung, welche Kosten auf sie zukommen kÃ¶nnen. Wenn sie sich
dennoch nicht gÃ¼tlich einigen, muss davon ausgegangen werden, dass die
Beteiligten die Entstehung von Kosten, die auÃ�er VerhÃ¤ltnis zum Wert des
Streitgegenstandes stehen, bewusst in Kauf nehmen. Die Warnfunktion des Â§ 407a
Abs. 4 Satz 2 1. Alt. ZPO geht deshalb in diesen FÃ¤llen ins Leere, wenn und soweit
sich die vom SachverstÃ¤ndigen zu beanspruchende VergÃ¼tung im Ã¼blichen
Rahmen bewegt, mit dem die Beteiligten nach ihren Erfahrungen mit
sozialgerichtlichen Verfahren rechnen mÃ¼ssen. WÃ¼rde man auch in diesen
FÃ¤llen eine Hinweispflicht des SachverstÃ¤ndigen annehmen, wÃ¼rde diese zu
einer reinen FormalitÃ¤t degradiert, die letztlich nur das Ziel hÃ¤tte, Ã¼ber die
Anwendung von Â§ 8a Abs. 3 JVEG den VergÃ¼tungsanspruch des
SachverstÃ¤ndigen kÃ¼rzen zu kÃ¶nnen, wenn er die vollkommen Ã¼berflÃ¼ssige
Hinweispflicht nicht erfÃ¼llt. Â§ 407a Abs. 4 Satz 2 1. Alt. ZPO hat aber keinen
Sanktionscharakter und dient nicht dazu, professionellen oder sachkundig
vertretenen Beteiligten ein bewusst eingegangenes Kostenrisiko zu Lasten eines
vom Gericht herangezogenen SachverstÃ¤ndigen abzunehmen oder abzumildern.
Deshalb ist bei professionellen oder sachkundig vertretenen Beteiligten auf KlÃ¤ger-
und Beklagtenseite in gerichtskostenpflichtigen sozialgerichtlichen Verfahren Â§
407a Abs. 4 Satz 2 1. Alt. ZPO, seine grundsÃ¤tzliche Anwendbarkeit unterstellt,
teleologisch dahingehend zu reduzieren, dass ein SachverstÃ¤ndiger nur dann auf
im VerhÃ¤ltnis zum Wert des Streitgegenstandes unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ige Kosten
hinweisen muss, wenn und soweit er absehen kann, dass ein VergÃ¼tungsanspruch
entsteht, der weit Ã¼ber die in entsprechenden sozialgerichtlichen Verfahren
Ã¼bliche VergÃ¼tung fÃ¼r medizinische SachverstÃ¤ndigengutachten hinausgeht.

Diese teleologische Reduktion greift insbesondere in Streitverfahren Ã¼ber die
Abrechnung von Krankenhausleistungen ein. In diesen Verfahren steht auf der einen
Seite eine Krankenkasse, d. h. ein rechtskundiger SozialleistungstrÃ¤ger, und auf
der anderen Seite ein KrankenhaustrÃ¤ger, der selbst fachkundig und zudem in
aller Regel durch RechtsanwÃ¤lte vertreten ist, die auf
Krankenhausabrechnungsstreitigkeiten spezialisiert sind. Teilweise lassen sich
sogar Krankenkassen durch entsprechende RechtsanwÃ¤lte vertreten. Diese
Beteiligten verfÃ¼gen Ã¼ber Erfahrungen aus zahlreichen
gerichtskostenpflichtigen sozialgerichtlichen Verfahren. Sie wissen daher, dass in
den entsprechenden Verfahren hÃ¤ufig auch medizinische
SachverstÃ¤ndigengutachten Ã¼ber abrechnungsrelevante medizinische Fragen
eingeholt werden, und kennen den Ã¼blichen VergÃ¼tungsrahmen der
SachverstÃ¤ndigen. Wenn solche Beteiligte auch Ã¼ber vergleichsweise geringe
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BetrÃ¤ge entsprechende Streitverfahren fÃ¼hren, gehen sie die mit den
entsprechenden Verfahren verbundenen Kostenrisiken bewusst ein, sei es, weil sie
eine Entscheidung fÃ¼r eine Vielzahl vergleichbarer AbrechnungsfÃ¤lle erstreben,
sei es, weil es ihnen ungeachtet der wirtschaftlichen Relevanz und Sinnhaftigkeit
der Klage um die KlÃ¤rung der Richtigkeit der Abrechnung als solcher geht. Die
MÃ¶glichkeit und die Sinnhaftigkeit einer gÃ¼tlichen Einigung sind diesen
Beteiligten selbstverstÃ¤ndlich bekannt. EinigungsmÃ¶glichkeiten werden in
Krankenhausabrechnungsstreitigkeiten regelmÃ¤Ã�ig schon im Vorfeld einer
Klageerhebung ausgelotet. Die Erhebung einer Klage ist in diesen FÃ¤llen ein
Zeichen dafÃ¼r, dass die Beteiligten keine MÃ¶glichkeit einer gÃ¼tlichen Einigung
sehen. Der Zweck der Hinweispflicht aus Â§ 407a Abs. 4 Satz 2 1. Alt. ZPO kann
deshalb in Krankenhausabrechnungsstreitigkeiten nicht erfÃ¼llt werden, solange
sich der VergÃ¼tungsanspruch des SachverstÃ¤ndigen im Ã¼blichen Rahmen
bewegt (im Ergebnis ebenso, aber eher an der Norm des Â§ 8a Abs. 3 JVEG
ansetzend ThÃ¼ringer LSG, Beschl. v. 08.11.2018 â�� L 1 SF 145/18 B â��, juris Rn.
17 ff.).

Ausgehend von diesen GrundsÃ¤tzen musste der Beschwerdegegner nicht
gemÃ¤Ã� Â§ 407a Abs. 4 Satz 2 1. Alt. ZPO darauf hinweisen, dass sein
VergÃ¼tungsanspruch die Klageforderung und damit den Wert des
Streitgegenstandes voraussichtlich erheblich Ã¼bersteigen wird. Der
VergÃ¼tungsanspruch des Beschwerdegegners bewegt sich vielmehr im Rahmen
der Ã¼blichen VergÃ¼tung fÃ¼r medizinische SachverstÃ¤ndigengutachten im
sozialgerichtlichen Verfahren im Allgemeinen und in Krankenhaus
Abrechnungsstreitigkeiten im Besonderen. Mit einer solchen VergÃ¼tung mussten
die Beteiligten rechnen. Dies gilt umso mehr, als die Beteiligten, worauf das
Sozialgericht zutreffend hingewiesen hat, zahlreiche vergleichbare Streitverfahren,
in denen ebenfalls entsprechende SachverstÃ¤ndigengutachten eingeholt wurden,
gefÃ¼hrt haben. Die Warnfunktion der Hinweispflicht nach Â§ 407a Abs. 4 Satz 2 1.
Alt. ZPO lief deshalb von vornherein leer, sodass eine VergÃ¼tungskÃ¼rzung nach 
Â§ 8a Abs. 3 JVEG ausscheidet.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 4 Abs. 8 JVEG.

Dieser Beschluss ist mit der Beschwerde nicht anfechtbar (Â§ 4 Abs. 4 Satz 3 JVEG, 
Â§ 177 SGG).

Â 

Erstellt am: 25.07.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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